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	▶ In eigener Sache
ihr AK-Abonnement: Schalten Sie kostenlos weitere nutzer frei!

| Ihr AK-Abonnement enthält drei digitale Lizenzen. Sie können also die 
digitalen Inhalte für zwei weitere Mitarbeiter oder Kollegen freischalten. 
Und so einfach geht dies: |

Melden Sie sich in Ihrem IWW-Konto an und rufen Sie anschließend Ihr Abon-
nement und die Lizenzverwaltung auf. Hier sehen Sie den Status Ihrer Lizen-
zen und können weitere Nutzer hinzufügen (eine Kurzanleitung finden Sie 
unter iww.de/s7219). Wenn Sie noch kein IWW-Konto erstellt haben, registrie-
ren Sie sich bitte zunächst unter https://www.iww.de/registrierung. Verwen-
den Sie dazu die E-Mail-Adresse, für die Ihr Abonnement freigeschaltet ist. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Nutzen mit AK.
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	▶ Prozesskostenhilfe
Gericht muss persönliche Verhältnisse von allen Beteiligten kennen

| Müssen die Eltern bei einem Antrag auf PKH ergänzend auch die persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des klagenden Kindes darstellen? 
Das OVG Niedersachsen bejaht dies auch in den Fällen, in denen sich 
 abzeichnet, dass weder das Kind noch der Unterhaltsverpflichtete leis-
tungsfähig sind (7.9.23, 14 PA 83/23, Abruf-Nr. 238526). |

Der Antragsteller muss für einen PKH-Antrag das (inzwischen durch 
§ 1  PKHFV eingeführte) Formular nach § 117 Abs. 4 ZPO ausfüllen und dem 
Antrag beifügen. Davon ausgenommen sind lediglich die in § 2 Abs. 1 PKHFV 
genannten Fälle. Diese betreffen minderjährige unverheiratete Kinder 
 bezüglich  Abstammungssachen nach § 169 FamFG oder Unterhaltssachen.

In dem vorliegenden Verwaltungsverfahren klagten die Eltern und ihr min-
derjähriges Kind. Die Eltern hatten Angaben zu ihren eigenen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen gemacht. Da keine Ausnahmefälle gege-
ben waren, mussten sie auch für das Kind eine gesonderte Erklärung zu des-
sen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen auf dem Formular 
 abgeben, für die Richtigkeit der Angaben einstehen und unterzeichnen. 

Zwar war nach schon bekannten Einzelheiten zu vermuten, dass weder das 
klagende Kind noch die Unterhaltsverpflichteten genug Mittel für die Pro-
zessführung hatten. Das Gericht darf sich dabei aber nicht allein auf solche 
Mutmaßungen stützen. Die Vorlage eines Bescheids des Jobcenters, wonach 
die gesetzlichen Vertreter sowie der Kläger als Bedarfsgemeinschaft Leis-
tungen erhalten, genügt nicht.

(mitgeteilt von Christian Noe B. A., Göttingen)

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Selbstständiger Mandant muss Rücklagen bilden, RVG prof 23, 112

• PKH-Mehrwertvergleich richtig abrechnen, RVG prof 23, 65
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